
l.Beiblait Beiblatt zur Parlamentskoxrespondenzo l8"Jänner 1949" 

Erleiohterungen bei Abstattung der e~nmnligen Sijhneabgabec 
, 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g ~ 

ln schriftlioher B~antwortung der lU1frage der Abg.lngoR a a b, . 

Dr.G 0 r b ach, Dr.G s c h n i t zer und Genossen vom 27 .. 0ktobel' 1948, 

betreffend Anwendung des § 131 der Abgabenordnung auf dia eincalige Sühneab­

gabe, teilt BIlndesf!linister für Finanzen Dr.Z i l:l Der Dan n Ilit: 

Das BundesmiliisteriU!:1 für Finanzen Qusste wegen des besonderen 

Charakt.ers der Sühneabgabe und ni t Rücks ioht nuf die gesetzlich vorgesohrie­

benen Zahlungstermine auf der möglichst ~estlosen und raschen Abstattung dieser 
A'b gab e bestehen. 

Die Einzahlung der einmaligen Sühnoa.bgabe ging im allgemeinen zien­

lioh reibungslos vonstntten~ Es stellt,e sich allerdings heraus, dass gewissen 
Gruppen von Abgabepfliohtigen die Einzahlung nicht oder nur schwer mög~ioh 

war. Es- sind dies vor a.llem die Fälle, in denen ein Auslanda..vermögen zur Sühne-
- . 
abgabe herangezogen wird, ferner jene, dn denen das abgabepflichtige Vermög€n 

durohKriegs- und Naohkriegsverhältnisse geschädigt wurde j schliesslich die 

F~lle, in denen ein Vermßgenswert rein rochnungsmässigauf Grund de~ Vorschrit­

ten des Reichsbewertungsg~setzes ermittelt wurde (Apothokerkonzessionen), 

Das Bunde~ninisterium für Finanzen hnt in Berücksichtigung dieser 

Sohwierigkeiten nunnehr die Finanzlandesd1rektionen im Erlasswege beauftr~gt, 

in den vorgenannten Fällen angemessene Abstattungserleichterungen zu gewähre;". 

wenn der Abgabepfliohtige glaubhaft nachen kann, dass die Abstattung der ein ... 

mal1gen Sühneabgabe zu ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen würde. 

Es sind diesen Pflioht1gen von den Finnnzlandesdirektionen langfristige Ab. 
ato.ttungsbedingungen (Stundungen, R[~tenbewi11igungen) einzurä.uoen. In den 

Fällen j~dooh, in welohen die Abstnttung der einmaligen Sühne abgabe existenz­

gefährdend sein würde, ist von den Filianzlo.ndesdfrektionen der Erlass oder 

Teilerlass der Sühne~bgnbe bem Bundesminis.teriuo für Finanzen zu beantrageu, 

. Dacit slilheint in. -wesentliohen dem ffunsch der Anfragesteller 

Reohnung getragen zu sein. 
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